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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.1986

Norm

MRG §30 Abs2 Z4 C

Rechtssatz

Wird ein Unternehmen zur Weiterführung übernommen (hier: Espresso) kann am Erfordernis der

Unternehmensidentität nicht gezweifelt werden, selbst wenn das Unternehmen mit einer neuen

Gewerbeberechtigung, neu angeschafften Waren (gleicher Art) und einer eigenen Einrichtung weiterbetrieben wurde.
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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